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Ablauf einer Neuropsycho- 
logischen Therapie

Zu Beginn der Behandlung findet zunächst 
eine neuropsychologische Untersuchung statt. 
Die Untersuchung beinhaltet eine Krankheits-
anamnese sowie eine klinische und testpsy-
chologische Untersuchung. Manchmal ist es 
sinnvoll, die Angehörigen zur Fremdanamne-
se in die Erstgespräche mit einzubeziehen. 
Anhand der Untersuchungsergebnisse wird 
der Therapieplan erstellt, wobei sowohl Ein-
zel- als auch Gruppentherapien möglich sind. 
Im Einzelfall können auch nach Abklärung der 
Kostenübernahme Hausbesuche durchgeführt 
werden.

Wie finde ich einen
Neuropsychologen?

Bei den
• Psychotherapeutenkammern
• Kassenärztlichen Vereinigungen
des jeweiligen Bundeslandes oder bei der
• GNP
(Gesellschaft für Neuropsychologie)

Mehr Infos
unter

www.gnp.de
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Wer hat dieses Informations-
blatt erstellt?

Dieses Informationsblatt wurde von der Ge-
sellschaft für Neuropsychologie e.V. (GNP) 
erstellt. Bei der GNP handelt es sich um einen 
eingetragenen gemeinnützigen Verein, der die 
berufspolitischen und fachlichen Interessen 
von Neuropsychologen in Deutschland vertritt. 
Die GNP hat zurzeit über 1500 Mitglieder.



Was ist eine Neuropsycholo-
gische Therapie?

Mit der neuropsychologischen Therapie wer-
den organisch bedingte psychische Störungen 
behandelt. Solche Störungen treten häufig 
nach einem Schlaganfall, einem Schädelhirn-
trauma oder anderen Erkrankungen oder Ver-
letzungen des Gehirns auf. Dabei können Stö-
rungen geistiger (kognitiver) Funktionen, des 
emotionalen Erlebens, des Verhaltens oder 
der Krankheitsverarbeitung sowie damit ver-
bundene Störungen psychosozialer Beziehun-
gen auftreten.

Ambulante Neuropsycholo-
gische Leistungen

• Neuropsychologische Untersuchung
• Behandlung organisch bedingter psychi-

scher Störungen z.B. neuropsychologi-
sche Therapie von Aufmerksamkeits- und 
Gedächtnisstörungen

• Behandlung bei emotionalen und affekti-
ven Beeinträchtigungen und Verhaltens-
störungen nach neurologischen Erkran-
kungen

• Angehörigenarbeit
• Neuropsychologische Begutachtung
• Begleitung und Unterstützung bei der be-

ruflichen Wiedereingliederung nach einer 
erworbenen Hirnschädigung

Kostenträger für eine ambulan-
te Neuropsychologische 
Behandlung

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Seit Februar 2012 ist die Neuropsychologische 
Therapie eine Leistung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die Abrechnung kann bei ei-
nem kassenzugelassenen Neuropsychologen 
direkt über die Gesundheitskarte erfolgen. Die 
Feststellung der Indikation zur neuropsycho-
logischen Therapie erfordert eine zweistufige 
Diagnostik:

• Stufe 1: Feststellung einer erworbenen 
Hirnschädigung oder Hirnerkrankung 
durch einen Neurologen, Nervenarzt oder 
Psychiater.

• Stufe 2: Feststellung der neuropsycho-
logischen Gesundheitsstörungen mit 
Durchführung einer neuropsychologischen 
Diagnostik, Einschätzung der Therapieindi-
kation und Erstellung eines Behandlungs-
plans durch einen Psychotherapeuten / 
Arzt mit neuropsychologischer Zusatzqua-
lifikation.

Da die neuropsychologische Versorgung 
derzeit noch nicht flächendeckend ge-
währleistet ist, kann die Kostenübernah-
me bei den gesetzlichen Krankenkassen 
auch über Kostenerstattung erfolgen.  

Dazu muss vorab bei der Krankenkasse ein 
Antrag gestellt und von dieser auch bewilligt 
werden.

Private Krankenversicherung (PKV)
Bislang gibt es in der privaten Krankenversi-
cherung keine Abrechnungsziffern für ambu-
lante neuropsychologische Leistungen. Aus
diesem Grund erfolgt die Abrechnung in Ana-
logie zu anderen Psychotherapieziffern, z. B. 
der Verhaltenstherapie oder Psychodynami-
schen Psychotherapie. Vorab ist aber eine 
Rücksprache mit der privaten Krankenversi-
cherung erforderlich.

Beihilfe
Die neuropsychologische Therapie ist nach 
der Bundesbeihilfeverordnung und nach eini-
gen Landesbeihilfeverordnungen beihilfefähig.

Gesetzliche Unfallversicherung 
(Berufsgenossenschaften)
Berufsgenossenschaften vergüten neuropsy-
chologische Leistungen auf der Grundlage 
einer Vereinbarung mit der Gesellschaft für 
Neuropsychologie. Die Kostenübernahme 
ist geregelt, wenn die neuropsychologischen 
Störungen als Folge eines Arbeitsunfalls an-
erkannt sind.


